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Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte überprüfen Sie die Angaben bei Gericht vor der Versteigerung
im Original des Gerichtsgutachtens.
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ALEXA NDER HÖRNER 

Sachverständiger Immobilienbewertung 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einem Mehrfamilienhaus 

bebaute Grundstück in 67471 Elmstein, Heimbach 12 im Gutachten näher bezeichnet. 
(Zwangsverste igerungsverfahren Amtsgericht Neustadt, Aktenzeichen 1 K 11/25) 

Der Verkehrswert für das mit einem M ehrfamilienhaus bebaute Grundstück wurde zum Stichtag 
28. Juli 2025 ermittelt mit 

28.900,- € 
in Wort en: achtundzwanz igtausendneunhundert Euro 

Ausfertigung Nr. 1 

Dieses Gutachten besteht aus 42 Seiten inkl. 7 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten. 
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 

Dipl.-Wirtsch.- lng. (FH) 
Alexander Hörner M. Eng. 
An der Eselshaut 35 

erstellt am: 10. November 2.025 

67435 Neustadt 
Zertifizierter Immobiliengutach ter 
DIA Zert (DIA-IB-425) 

Zertifizierter Sachverständiger 
TAS e.V. (ZW2017-09-283) 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjektes: Mehrfamil ienhaus 

Baujahr 1950 

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre 

Restnutzungsdauer 39 Jahre aufgr und Modernisierung 

Grundstücksfläche 399 m2 

Bodenrichtwert 30,00 €/m2 

Bodenwert rd. 11.970,00 € 

Sachwertfaktor 0,72 

Sachwert rd. 29.200100 € 

Rohertrag 23.691,60 

Bewirtscha ft ungskosten 6.516,53 € 

Wohn f läche rd. 329,05 m2 

Liegenschaftszinssatz 3,53 % 

Ertragswert rd. 28.900 100 € 

1.2 Angaben zum Auftr ag und zur Auftra gsabwicklung 

Auftraggeber 

Beschluss 

Grund der Gutachtenerstellung 

Wertermittlungsstichtag/ 
Tag der Ortsbesichtigung 

Qualitätsstichtag 

Ortsterm in 

Herangezogene Unter lagen, Erkundi­
gungen, Informationen 

Az.: 1 K 11/25 

Amtsgericht Neustadt 

Gemäß Beschluss vom 17. Juni 2025 ist ein Gutachten über 
den Wert des Grundstücks zu erstellen. 

Verkehrswertermittlung für die Zwangsversteigerung 

28. Juli 2025 

28. Juli 2025 

Am Ortstermin hat der Schuldner, die Mieterin und der 
Sachverständige teilgenommen. 

Vom Schuldner wurden folgende Unterlagen bereitges tell t: 
- Baupläne 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und 
Unterlagen beschafft: 
- aktueller Grundbuchauszug 
- Planungsrechtliche Auskunft 
- Baulastauskunft 
- Flächennutzungsplan 
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
- Bodenrichtwert 
- Übersichtskarte, detailliert 
- Stadtplan, detailliert 
- Grundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 
- Abrufe Sprengnette r Marktdatenbank 
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1.3 Sonstige Angaben 

• Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt . 
• Verdacht auf Hausschwamm liegt nicht vor. 
• Ein Verdacht auf ökologische Altlasten besteht nicht. 
• Eine Wohnpreisbindung liegt nicht vor. 

1.4 Besonderheiten des Auftrags 

Das M ehrfamili enhaus ist am Ende der Nutzungsdauer angekommen. 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Makrolage 

Die Gemeinde Elmstein liegt im Landkreis Bad Dürkheim und befindet sich ca. 40 km westlich von 
Ludwigshafen am Rhein bzw. rd. 69 km östlich der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken. 
Elmstein beherbergt rd. 2,400 Einwohner (Stand: 31.12.2024), ist Teil der Metropolreg ion Rhein·Neckar 
und übernimmt innerhalb der Planungsregion Rhein-Neckar keine zentralörtliche Funktion. 

Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2024 fü r Elmstein insgesamt ca. 900 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. rd. 190 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Arbeitsort bei einem Pendlersaldo von -716 Personen an. Zum vorgenannten Stichtag 
wurden 42 ortsansässige Betriebe erfasst. 

Gemäß dem statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz wird für die lokale Verbandsgemeinde (Lambrecht 
(Pfalz)) bis zum Jahr 2040 ein leichtes Bevölkerungsdefizi t in Höhe von 1,6 % im Vergleich zum Indexjahr 
2020 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote beträgt nach der Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Bad 
Dürkheim derzeit 4,5 % (zum Vergleich: Rheinland-pfalz: 5,4 % und Deutschland: 6,2 %, Stand: Oktobe r 
2025). Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen aktuell einen Kaufkraftindex 
von 116,8 Punkten für den Landkreis Bad Dürkheim, welcher deutlich über dem bundesweiten 
Durchschnittsniveau von 100 Punkten liegt. 

Im Rahmen der Kommunentypisierung der Bertelsmann Stiftung wird die Verbandsgemeinde Lambrecht 
(Pfalz) als kleine bis mittlere Gemeinde mit moderater Alterung und Schrumpfung (Demographietyp 3) 
klassifiziert. Laut der aktuellen Ausgabe des Prognos Zukunftsat las werden dem Makrostandort leichte 
Zukunf tsrisiken attestiert. Hinsichtlich des lokalen Wohnungsmarkts liegt eine entspannte Situation ohne 
Wohnungsbaulücke vor. Im zusammenfassenden Standortranking belegt der Landkreis Bad Dürkheim 
den 309. Rang von insgesamt 400 Rängen. 

Aufgrund der vorgenannten Faktoren wird die Makrolage insgesamt als mäßig beurteilt. 

2.1.2 Mikrolage 

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Ortsteil 'Heimbach', ca. 3,4 km östlich des Ortskerns von Elmstein 
in einem Mischgebiet. Die Umgebungsbebauung zeichnet sich überwiegend durch wohnwirtschaft lich 
genutzte Objekte in Form von Einfamilienhäusern in offener Bauweise aus. Der Objektstandort ist von 
mittleren Lärmimmissionen geprägt, was unter Berücksichtigung der vorliegenden Objektart einen 
negativen Standortfaktor darstellt. Der nächstgelegene Lebensmittelmarkt liegt ca. 3,4 km östl ich des 
Objektstandorts. In einem Umkre is von rd. 2,9 km um das Bewertungsobjekt sind darüber hinaus einige 

Restaurants und Cafes vorhanden. Der periodische Bedarf kann somit in der weiteren Umgebung 
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aufgrund der größeren Distanzen nur in eingeschränkter Form gedeckt werden. Zwar verfügt Elmstein 
weiterhin über eine Grundschule, jedoch mangelt es in der Gemeinde an Versorgungseinrichtungen zur 
Deckung des aperiodischen Bedarfs und auch die ärztliche Primärversorgung ist vor Ort nicht 
gewährleistet. Eine ausreichende Ärzted ichte sowie Einrichtungen zur Deckung des aperiodischen 
Bedarfs sind jeweils im rd. 11,4 km öst lich gelegenen Neustadt gegeben, während ergänzende gängige 
Schularten in Lambrecht (Entfernung: 71 2 km nordöstlich) vorhanden sind. Bedingt durch die Nähe zu 
einem Naturschutzgebiet ('Pfälzer Wald') existieren ausreichende Naherholungsmöglichkeiten im 
Umfeld der Immobilie. Die Parkplatzsituation im öffentlichen Straßenraum ist leicht angespannt. Das 
Bewertungsobjekt verfügt jedoch über zwei zugehörige Außenstellplätze. 

Für die vorliegende Nutzung wi rd die Mikrolage insgesamt als mitte l beurteilt. 

2.1.3 Verkehrsinfrastruktur 

Elmstein ist über Kreis- bzw. Landesstraßen sowie die Bundesstraßen B39 und 838 an das 
Individualverkehrsnetz angeschlossen. Die vom Objektstandort ausgehend nächstgelegene Auffahrt zur 
Autobahn A65 liegt allerdings erst rd. 20 km südöstl ich (Straßenentfernung) bei der Anschlussstelle 
'Edenkoben' . Die Bushaltestelle 'Heimbach Flockerzi' befindet sich in der unmittelbaren Umgebung der 
Liegenschaft und bietet über die hier verkehrenden Busse u.a. weiterführende Verbindungen zu den 
umliegenden Ortschaften. Eine günstige Anbindungsmöglic hkeit an den Schienenverkehr besteht über 
den in Lambrecht gelegenen Bahnhof 'Frankeneck' mit Regionalzuganbindung. Elmstein selbst verfügt 
hingegen über keinen ortseigenen, regulär nutzbaren Personenbahnhof. Die Distanzen zu den 
nächstgelegenen überreg ionalen Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Personenverkehrs betragen 
ca. 12 km zum IC(E)-Bahnhof 'Neustadt (Weinstraße) Hbf' bzw. rd. 88 km zum internationalen 
Verkehrsflughafen 'Frankfurt am Main'. 

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren liegt somit eine mäßige Verkehrsinfrastruktur vor. 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

Az.: 1 K 11/25 

fQrm;_ 

Das Grundstück ist unförmig .. 

To~ 
das Grundstück ist eben 

Straßenfront: 
rd. 27,50 m 

Gru dstücksgröße: 
399 m l 

Bemerkungen: 
Das Grundstück ist baulich vollständig ausgenutzt. 

L499, Hautstraße Lambrecht - Elmstein 

asphaltiert, beidseits Fußwege mit Betonpflaster befestigt, 
beleuchtet. 
Strom, Wasser- und Telefonanschlüsse sind vorhanden. Ein 
Kanalanschluss für die Abwasserentsorgung ist ebenfalls 
vorhanden. 

Das Gebäude grenzt direkt an den Heimbach. 
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Baugrund, Grundwasser (sowei t 
augenscheinlich ersichtlich): 

Anmerkung: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

In dieser Wertermittlung wird von einer lageüblichen 
Baugrund - und Grundwasserssituation (gewachsener, norma l 
tragfähiger Baugrund) ausgegangen, wie sie in die 
Bodenr ichtwerte bzw. Vergleichspreise eingeflossen ist. 
Darübe rhinausgehende, vertiefende Untersuchungen 
wurden nicht angestellt. 

In dieser Wertermittlung wird das Gutachtenobjekt als 
alt lastenfrei unterstellt. Diesbezügliche Besonderhe iten sind 
gegebenenfalls zusätzlich zu dieser Wertermi ttlung zu 
berücksichtigen. 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: Es liegt ein Grundbuchauszug vom 30. April 20.25 vor. 

Bodenordnungsverfahren: 

2.5 Öffentlich•rechtliche Situation 

2. 5.1 Baulasten und Denkmals chutz 

In der Abteilung II gibt es folgende Eintragungen: 
1) Betrifft das Grundstück BV Nr. 1 

2) bis 7) gestrichen. 
8) Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Hochspannungs­

freileitungsrecht) für Pfalzwerke AG, eingetragen am 

14.05.1956 
9) Beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Benutzungsrecht, 

Bau- und Bepflanzungsbeschränkung) für Pfalzwerke AG, 
eingetragen am 09.07.1965 

In der Abteilung III vorhandene Eintragungen sind für die 
Wertermittlung ohne Bedeutung. In diesem Gutachten wird 
davon ausgegangen, dass gegebenenfalls valutierende 
Schulden an anderer Stelle berücksichtigt werde n. 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte wurden im 
Zuge der Gutachtenerstellung nicht bekannt. Diesbezügliche 
Besonderheiten sind gegebenenfalls zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berilcRsidlttg-e1t 

Keine bekannt. 

Eintragungen im Baulastenverzei chnis: keine 

Denkmalschutz: liegt nicht vor. 

2.5 .2 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierte n Vorhabens durchgeführt. Das Vorliege n 
einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des Vorhabens mit den vorgelegten 
Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht, der verbindlichen Bauleitplanung 
wurde nicht geprüft. Bei dieser Wertermit t lung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen 
An lagen und Nutzungen vorausgese t zt. 
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2.5.3 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Wohnbau­

fläche dargestellt. 

Festsetzungen im Bebauungsplan: Das Grundstück liegt nicht im Bereich eines gültigen 
Bebauungsp lans. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist nach §34 
BauGB zu beurteilen. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 
Entwicklungszustand Baureifes Land 
(Grundstücksqualität): 

Abgabenrechtlicher Zustand: Erschließungsbeit ragsfrei 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich -rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders 
angegeben, (fern)mündlich eingeholt. Es wird empfohlen vor einer vermögensmäßigen Disposition 
bezüglich des Bewertungsobjektes zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche 
Bestätigungen einzuholen. 

2.8 Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
In dem Objekt war zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung eine Wohnung vermietet. Die darüber liegende 
Wohnung stand leer, der linke Gebäudeteil ist unbewohnbar. 

2.9 Zukünftige Nutzung 
Nach Sanierung weiterhin Nutzung als Mehrfamilienwohnhaus 

3 Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen 
Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung 
sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden 
(nur) insoweit beschrieben, wie es für die Nachvollziehbarkeit der Daten in der Wertenmittlung 
notwendig ist. Hierbei werden die offen sichtli chen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen aufgeführt. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann 
allerdings nicht werterhebl ich sind. Angaben über nicht sichtbare Baute ile beruhen auf Angaben 
aus den vorliegenden Unterlagen bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. Die Funktionsfähig keit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen 
Ausstattungen/ Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten 
wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. 
offensichtli ch erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen 
Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird 
ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
Baumaterialien wurden nicht durchgefü hrt. 

3.1.1 Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 
Art des Gebäudes Mehrfamilienwohnhaus, 1 ½ geschossig mit ausgebau­

tem Dachgeschoss, voll unterkellert in Massiv· 
bauweise 
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Baujahr 

Wertrelevante Modernisierungen 

Erweiterungsmöglichkeiten 

Außenansicht 

ca. 1950 

Nicht bekannt 

keine 

Das Wohnhaus ist verputzt und weiß gestrichen. 

3.1.2 Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen ) 
Konstruktionsart Massivbauweise 

Fundamente 

Umfassungswände 

Innenwände 

Geschossdecken 

Eingang 

Fenster 

Treppe 

Keller 

Dachform 

Dacheindeckung 

Entwässerung 

Kamine 

Beton-/Steinfundamente 

Beton/Mauerwerk 

Mauerwerk 

Holzbalkendecken 

Eingangstür aus weißem Kunststoff mit Glaseinsatz. 

lsolierverglaste, weiße Kunststofffenster 

Geradläufige Holzwangentreppe 

Voll unter kellert. 

Satteldach mit Gauben 

Rot e Tonziegeln 

Regenrinnen und Fallrohre aus verzinktem Stahlblech 

Zwei Kamine 

3.1.3 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Elektroinst allation überaltert 

Heizung 

Warmwasserversorgung 

Sanitäre Installation 

Einzelöfen 

Elektroboiler 

Duschbad 

3.1.4 Raumausstattung und Ausbauzustand Wohnung EG rechts 
Wohn· und Schlafräume: 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen 

Deckenbekleidungen: 

Küche: 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Diele/Flur/Abstel lraum: 

Bodenbeläge: 

Wandbek leidungen: 
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Laminat Holzdekor dunkel 

Raufasertapete weiß gestrichen, teilweise Verkleidung mit 
Holz, weiß gestrichen 

Holzdecke weiß gestrichen 

Laminat Holzdekor dunkel 

Raufasertapete weiß gestrichen, Fliesenspiegel im 
Arbeitsbereich 

Holzdecke weiß gestrichen 

Laminat Holzdekor dunkel 

Raufasertapete weiß gestrichen 
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Deckenbekleidungen: 

Duschbad: 

Ausstattung 

Türen: 

Zimmertüren 

3.1.5 Zustand Wohnung DG rechts 

Holzdecke weiß gestrichen 

Nicht besichtigt 

Holztüren 

Die Räume sind nicht bewohnbar da kein Bad und keine Heizung vorhanden ist. 

3.1.6 Zustand linker Gebäudeteil 

Im linken Gebäudeteil sind die Decken teilwe ise eingestürzt. Notdürftige Sicherungsmaßnahmen gegen 
weiteren Einsturz wurden vorgenommen. 

3.1.7 Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen 
Besondere Bauteile: 

Besondere Einrichtungen: 

Keine. 

keine 

3.1.8 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 

Eingangsgeschoss rechts: 

Restliche Wohnungen: 

3.1.9 Zustand des Gebäudes 
Besonnung/Belichtung: 

Lagerräume 

Wohnzimmer, Wohnküche, Diele, Schlafzimmer, 

Duschbad 

Bei einer Sanierung frei zu gestalten. 

in allen Wohnräumen gut 

einfach 

erhebliche Bauschäden 

Alterswertminderung 

Ausstattungsstandard 

Baumängel/Bauschäden 

Wirtschaftl iche Wertminderung 

Allgemeinbeurteilung des Gebäudes teilweise einstu rzgefährdet, teilweise sanierungsbedürftig 

3.2 Nebengebäude 
Keine. 

3.3 Außenanlagen 
• Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis zum öffentlichen Netz 

• Stellplatz 
• Gartenanlage mit Einfriedung 

3.4 Beurteilung der Gesamtanlage 
Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. 
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4 Ermittlun g des Verkehr swerts 

4.1 Grundstücksdaten 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundstück in 67471 
Elmstein, Heimbach 12 zum Wertermittlungsstichtag 28. Juli 2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Elmstein 4262 2 

Gemarkung Flurstück Fläche 

Elmstein 1531/11 399 m2 

4.2 Verfahren swahl mit Begründu ng 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände 
dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 

lmmoWertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts 
vorrangig mit Hilfe des Ertragswertve rfahrens (gern .§§ 27 - 34 lmmoWertV 21) zu ermitteln, weil bei der 
Kaufpreisbildung der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. 

Der vorläufige Ertragswert ergibt sich als Summe aus dem Bodenwert, des Reinertrags, der 
Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes. 

Zusätzlich wird eine Sachwerterm ittlung durchgeführt; das Ergebnis wird unterstützen d für die 
Ermittlung des Verkehrswerts (auch zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Werts der baulichen 
Substanz) herangezogen. 

Das Sachwertverfahren (gern.§§ 35 - 39 lmmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus 
dem Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der 
baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert 
der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen 
werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwer tzone zusammengefasst 
werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf 
den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner 
absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende 
Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des 
Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grund­
stücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, lagemerkmale, Art und Maß 
der baulichen oder sonstigen Nutzung , Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch 
entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksicht igt. 

Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück 
betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu 
zählen: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z.B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
• Baumängel und Bauschäden, 
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• grundst ücksbezogene Rechte und Belastungen, 
• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 
• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar 

sind. 

4.3 Bodenwertermittlung 

4.3.1 Bodenrichtw ert mit Definition des Bodenrichtwertgrund stücks 
Der Bodenr ichtwert beträgt 30,00 €/m1 zum Stichtag 01.01.2024. 

Merkma le des Bodenrichtwertg rundstücks und des Bewertungsgrundstücks: 

Grundstücksmerkm al Bodenrichtwer tgrundstück Bewertungsgrundstück 

Entwick lungsstufe baureifes Land baureifes Land 
Abgaberecht licher Zustand abgabefre i abgabefrei 
Stichtag 01.01.2024 28.07.2025 

Fläche 4 00 399 
Bauweise offe n Einseitig angebaut 
Art der Nutzung Mischgebiet Wohnen 

4.3.2 Bodenwertermittlung des Bewertung steilber eichs 
Nachfolgen d wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertver hältnisse zum Wertermitt lungsstichtag 
28. Juli 2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungste ilbereichs angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwert s auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

abgabenfreier Bodenrichtwer t = 30100 E/m 2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertg rundstück Bewertungsgrundst ück Anpassungsfakto r Erläuterung 

Stichtag 01.0 1.2024 28.07 .2025 X 1,00 BW 1 

III. Anpassungen wegen Abweichun gen in den wertbe einflussenden Grundstücksmerkma len 

lageangepasster abgabenfreier BRW am Werterrnitt lungsstichtag = 30,00 e/m1 

Fläche (m2) 400,00 399,00 X 1,00 

Art der baulichen MI (Mischgebiet)2 WA (allgemeines X 1,00 

Nutzung Wohnen)1 

angepasster abgabenfreier relative r Bodenrichtwert = 30,00 e/m1 

Werteinf luss durch beim Bewertungsobjekt 
noch ausstehende Abgaben - 0,00 €/ml 

abgabenfreier relativer Bodenwert = 30100 E/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

abgabenfreie r relativer Bodenwert = 30,00 E/m2 

Fläche X 399,00 m2 

abgabenfreier Bodenwert = 11.970,00 € 

r_d .__________jj_,gzq..QA! 

Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermi ttlungsstichtag 28.07.2025 insgesam t 11.9zo,oo €. 
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4.4 Ertragswertermittlung 

4.4.1 Das Ertragsw ertmodell der lmmobilienwert erm ittlungsv erordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den§§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährli chen Erträgen 
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertr ag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertra g. Der 
Reinertrag ermitte lt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die 
Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende 
Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten 
Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des 
Reinertrags bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den 
Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) 
und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als 
unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen 
und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichs­
wertverfahren (vgl.§ 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsantei l wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem 
Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des 
Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz,,( Gesamt)Reinertrag 
des Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 
Der vorläufige Ertragswe rt der baulichen Anlagen wird durch Kapital isierung ( d. h. Zeitrenten­
barwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
des Uegenschaftszlnssatzes und der Restnutzungsdauer erm ittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwe rt" und „vorlä ufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen" zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale , die bei der Ermitt lung des 
vorläuf igen Ertragswerts nicht berücksicht igt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem 
vorläuf igen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertrag swertver fahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten 
Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich 
erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnun g verwendeten Begriffe 

Rohertra g_(§ 31 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich 
erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertr ags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) 
auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächl ichen Erträge zugrunde gelegt 
werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig 
gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken 
oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des 
Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 
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Bewirtschaftungskosten i32 lmmoWertV 21_) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die 
Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch 
vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung , Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung 
auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung(§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 21 und § 29 Satz 
1 und 211. BV). 
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(ant eile) in 
Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu t ragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag 
auf die Mieter umgelegt werden können. 

~swert / Rentenbarwert(§ 29 und § 34 lmmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Reln)Erträge einschlleßlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum 
Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für 
den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Llegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück 
hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des 
Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl.§ 21 Abs. 2 lmmoWertV 21). Der Ansatz des 
(marktkonforme n) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit 
sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert 
entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfa hrens. Durch 
ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf 
andere Weise berücksicht igt sind. 

Restnutzun gsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und sonstigen) 
Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich 
genutzt werden können. Sie Ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Ob-jekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instand­
setzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten 
können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. 

Besondere objektsRezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 JmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. 
Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere 
Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktiona le oder ästhetische Mängel durch die Weiter­
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
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Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen 
oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertm inderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale 
Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenennittlungen erfo lgen. 
Der Bewertungssachverständ ige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung 
eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfo lgt (dazu ist die Beauftragung eines 
Bauschadens-Sachverständigen notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim 
Ortsterm in ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angeset zt sind. 

4.4.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung Miet einheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Nutzung/Lage (m2) (Stck.) (€/m2) monatli ch jährlich 
bzw. (€) (€) 

(€/Stck.) 

Mehrfamilien - DG rechts 81,17 6,oo 487,02 5.844,24 

wohnhaus DG links 79,44 6,oo 476,64 5,719,68 

EG links 87,90 6,oo 527,40 6.328,80 

EG rechts 80,54 6,oo 483,24 5.798,88 

Summe 329,05 1.974,30 23.691,60 

Die Ertragswertermitt lung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete 
durchgeführt (vgl.§ 17 Abs. 1 lmmoWertV). 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) 

Bewirtschaftungskosten (nur Antei l des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reiner trag 

Reinertragsan te il des Bodens 

3,53 % von 11.970,00 E (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert) 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalisierungsfaktor (gern.§ 34 lmmoWertV 21) 

bei p = 3,53 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 39 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert für den Bewertung steilbereich „Hauptgrundstück" 

marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkma le 

Ertragswert für den Bewertungsteilbereich „Hauptgrundstück" 
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23.691,60 E 

= 17.175,07 E 

422,54 € 

= 16.752,53 € 

X 21,006 

= 351.903,65 E 

+ 11.970,00 E 

= 363.873,65 E 

+ o,oo € 

= 363.873,65 t 

335.000,00 € 

= 28.873,65 E 

rd. 28.900,oot 

Seite 15 von 42 

@TI 

 



Mehrfamilienhaus, 67471 Elmstein, Heimbach 12 

4.4.4 Erläuterung zur Ertragswertbere chnung 

Wohn - bzw. Nutzfl ächen 
Die Berechnungen der Wohn-bzw. Nutzflä chen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und 
Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwerterm itt lungen 
entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche 
systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen 
berücksichtigt sind (vgl. [2)1 Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen 
Nutzf lächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen 
Vorschriften (WoFIV; II. BY; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. 

Rohertra g 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare 
Nettokaltmiete . Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem 
Bewertungsgrundstück verglefchbar genutzte Grundstücke aus dem Mietspiegel von Ludwigshafen und 
aus anderen Mietpreisveröffentlichungen als mittelfr istiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. 
Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der 
mietwert beeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 
Für Wohnungen in der Region schwanken aktuelle, vergleichbare Vermietungsangebote zwischen 6,50 
€/m2 und 8,oo €/m2 für Neuvermietung. Unter Berücksichtigung der preisbildenden Merkmale erscheint 
eine Nettokaltmiete von 6,oo €/m2 Wohnfläche nachhaltig erzielbar und wird für die Bewertung zugrunde 
gelegt. 

ßewlrtschaftungskosten 
Die Bewirtschaftungskosten ergeben sich aus Anlage 3 zur lmmoWertV 21 

Mehrfamilienhaus 

BWK-Anteil Kostenanteil Kostenanteil Kostenanteil 
[% vom Rohertrag] [ €/m2WF] insgesamt [e] 

Verwaltungskosten --- --- 1-436,00 

Instandhaltungskosten --- 14,00 4.606,70 

Mietausfallwagnis 2,00 --- 473,83 

Summe 6.516,53 
( ca. 28 % des Rohertrags) 

Liegenschaftszinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Uegenschaftszinssatz wurde auf 
der Grundlage der im Landesgrundst ücksmarktber icht Rheinland-Pfalz verö ffentlichten Formel, von der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie vom Marktsegment abhängig bestimmt. 
Im Landesgrundstücksmarktbericht errechnet sich für das Marktsegment 2 (Elmstein) ein Wert von 3,53%. 
Der Liegenschaftszinssatz wurde modellkonform abgeleitet und erscheint marktgerecht. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer= Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich entsprechend der 
für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart aus der Anlage 1 zur lmmoWertY2021 (MFH: 80 
Jahre). 
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Restnutzun gsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üb licher Gesamtnutzungsdauer" 
abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird 
allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar 
erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder 
zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1), Kapitel 3.02-4 

beschriebene Modell angewendet. 

Diff erenziert e Ermittlun g der Restnutzungsdauer für das M ehrfamilien wohnhaus 

Das 1950 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen 
zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig") eingeordnet. 
Hieraus ergeben sich 10 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermitte lt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

Durchgeführt Begründung 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte Unterstellte 

e 
Maßnahmen 

Maßnahmen 
Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung 4 0,0 1,0 

der obersten Geschossdecke 
Einbau isolierverglaster Fenster 2 o,o 1,0 

Verbesserung der Leitungssysteme (Strom, 
2 o,o 2,0 

Wasser, Abwasser, Gas etc.) 
Einbau einer zeitgemäßen Heizungsanlage 2 o,o 2,0 

Modernisierung von Bädern/ WCs etc. 2 o,o 2,0 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. 
Decken, Fußböden und Treppenraum 

2 o,o 2,0 

Summe o,o 10,0 

Ausgehend von den 10 Modernisierungspunkten (bei maximal 20 erreichbaren Modernisierungspunkten) 
ist dem Gebäude der Modernisierungsstandard „tei lweise modernisiert" zuzuordnen. 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1950 = 75 Jahre) ergibt sich eine (vorläuf ige 
rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 75 Jahre=) s Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsstand ards „teilweise modernisiert" ergibt sich für das Gebäude 
eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 39 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer ( 80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (39 Jahre) 
ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (80 Jahre - 39 Jahre =) 41 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter 
ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr ( 2025 - 41 Jahren =) 1984. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude 
„Mehrfamilienwo hnhaus" in der Wertermittlung 
• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 39 Jahren und 

• ein fiktives Baujahr 1984 

zugrunde gelegt. 
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4.5 Sachwertermittlung 

4.5.1 Das Sachwertmodell der lmmobilien werte rmittlung sverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 

beschrieben. Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten 
der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) 
sowie der sonstigen ( nicht baulichen) Anlagen (vgl.§ 35 Abs. 2. lmmoWertV 2.1) und ggf. den Auswir kungen 
der zum Wertermittl ungssticht ag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkm ale 
abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im 
Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer 
(Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundl age durchschnittlicher 
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, 
Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfass t 
worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von 
durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige 
Schätzung (vgl.§ 37 lmmoWertV 21) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der 
baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf 
dem örtli chen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine 
Wertverhältnisse) ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfak tor erforderlich. Diese sind durch 
Nachbewert ungen, d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese 
Vergleichsobjekte berechnete vorläuf ige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die 
„Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im 
Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den 
,,wichtigste n Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, 
bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude+ Außenanlagen+ sonstige Anlagen) den 
Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. 
vorhandener besonderer objek tspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl.§ 35 Abs. 4 lmmoWertV 21). 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoW ertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multip likation der 
Gebäudefläche (m2) des (Norm )Gebäudes mit Normalherstellun gskosten {NHK) für vergleichbare 
Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnitt lichen Herstellungskosten sind noch die Werte von 
besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den 
bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen Herstellungskosten an 
das ört liche Baukostenniveau angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regionalfaktor be2eichnet. 

Normalher stellungskosten 
Die Normalherstellungskosten {NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit 
annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist 
eine hinreichend genaue Best immung des Wertes möglich , da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg 

mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere 
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hinsichtlich der Einordnung des jewe iligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln 
kann. 
Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „E/m 2 Brutto -Grundfläche" oder 
,,e/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Nor objekt besonders zu veranschla ende Bauteile 
Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden 
Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit 
„Normobjekt" bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen 
gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch 
Balkone und Dachgauben. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten 
durchschnittlichen Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche") durch 
Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtunggn 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit - wie der Name bereits aussagt- normalen, 
d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt 
vorhandene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem 
mit den NHK ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu 
berücksichtigen. 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. 
d. R. fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden 
nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards 
miterfasst und demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. 
Sauna im Einfamilienhaus). 
Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man 
auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage_.4 Nr. 1.1. Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Koste n für 
Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits 
enthalten. 

Alterswertm inderung (§ 38 lmmoWert V 21) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen 
Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der 
jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Restnutzungsdauer (_§_4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als 
Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'übli cher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fikt iv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar 
erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutz t 
werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermit t lungsdaten 
zugrunde liegenden Modell. 

Besondere objektspezjfjsche Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B . 
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Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder 
Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen 
im Vorabschnitt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funkt ionale oder ästhetische Mängel durch die 
Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen . 
Bauschäden sind auf unte rlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen 
oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale 
Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständ ige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung 
eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt ( dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-
Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund der Mittei lung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Außenanla(Wl 
Dies sind außerhalb der Gebäude befind liche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen 
(insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWertV 21) 

Ziel aller in der lmmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlu ngsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. 
den am Markt durchschnittlich ( d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „ vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „ vorläufiger Sachwert" ( = 
Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten 
Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten 
Sachwertfaktors. 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 lmmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der 
Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 lmmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der 
Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss 
deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv 
schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichtigung besondere r 
objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschließend dürfen besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktangepassten vorläufigen 
Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wertermittlung 
erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus 
Kaufpreisen und den ihnen entspreche nden, nach den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten 
,, vorläufigen Sachwerte" ( = Substanzwerte ). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart ( er ist z. B. 
für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in 
wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) 
und der Objektgröße. 
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten 
Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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4.5.3 Sachwertbere chnung 

Gebäudebezeichnung 

Berechnungsbas is 

• Brutto -Grundfläche (BGF) 

Baupreisindex (BPI) 28.07.2025 (2010 = 100) 

Normalherstellung skosten 

• NHK im Basisjahr (2010) 

• NHK am Wertermitt lungsstichtag 

Herstellung skosten 

• Normgebäude 

• Zu-/Abschläge 

• besondere Bauteile 

• besondere Einrichtungen 

Gebäudeherste llung skosten (inkl. BNK) 

Alterswertm inderung 

• Modell 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzu ngsdauer (RND) 

• prozentua l 

• Betrag 

Zeitwert (inkl. BNK) 

• Gebäude (bzw. Normgebäude) 

• besondere Bauteile 

• besondere Einrichtungen 

Gebäudewert (inkl. BNK) 

vorläufige Gebäudesachwerte insgesamt 

vorläufiger Sachwert der Außenanlagen 

vorläufiger Sachwert der Gebäude und Außenan lagen 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittl ung) 

vorläufiger Sachwert 

Sachwertfa ktor (Marktanpassung) 

marktangepasster vorläufiger Sachwert 

marktübli che Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Sachwert 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

(marktangepasster) Sachwert 
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774,90 m2 

188,6 

789,00 €/m2 BGF 

1-488105 €/m2 BGF 

1.153.089,95 € 

-172.963,49 € 

980.126,46 € 

linear 

80 Jahre 

39 Jahre 

51,25 % 

502.314,81 € 

477.811,65 E 

477.811,65 € 

477.811,65 E 

+ 15.986,44 E 

= 493.798,09 E 

+ 11.970,00 E 

= 505.768,09 t 

X 0,72 

364.153,03 E 

+ o,oo t 

= 364.153,03 E 

335.000,00 E 

= 29.153,03 E 

rd. 29.200,00 E 
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4 .5.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung des Gebäuderauminhalts (Bruttorauminhalts - BRI) bzw. der Gebäudeflächen 
(Bruttogrundflächen - BGF oder Wohnflächen - WF) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen 
weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschr ift (DIN 277 - Ausgabe 1987 bzw. WoFIV) ab; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Werte rmittlung verwendbar . Die Abweichungen bestehen daher 
insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 
beim BRI z. B. 
• nur Anrechnung von üblichen/ wirtschaft lich vollwertigen Geschosshöhen; 

• nur Anrechnung der Gebäudeteile a und tlw. b bzw. 

• Nichtanrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone); 

bei der BGF z. B. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 
• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur 
und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. 
Der Ansatz der NHK 2010 ist aus Anlage 4 zur lmmoWertV21 entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 für das Mehrfamilienhaus 
Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0 

Dach 15,0 % 1,0 

Fenster und Außentüren 11,0 % 1,0 

Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0 

Fußböden 5,0 % 1,0 

Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0 

Heizung 9,0 % 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6,o % 1,0 

insgesamt 100,0 % 0,0 % 34,0 % 66,0 % o,o % o,o % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2 
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und 
gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 3 
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, 
Folienabdichtung; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 
Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 
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Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial 
gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen 

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken 

Fußböden 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinp latten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC je Wohneinheit; Dusche und Badewanne; Wand- und Bodenfliesen, 
raumhoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder 
Brennwertkessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das M ehrfam ilienwo hnhaus: 

Nutzungsgruppe: 

Gebäudetyp: 

Mehrfamilienhäuser 

Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte relativer relativer 
NHK 2010 Gebäude- NHK 2010-Anteil 

standardanteil 

[ e/m1 BGF] [%] [e/m 1 BGF] 

1 660,00 0,0 0,00 

2 720,00 34,0 244,80 

3 825,00 66,o 544,50 

4 985,00 o,o 0,00 

5 1.190,00 o,o o,oo 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 789,30 
gewogener Standard = 2,7 

Die NHK 2010 wurden von Sprengnetter um Kostenkennwerte für die Gebäudestandards 1 und 2 ergänzt. 
Die Ermittlung des gewogenen Standards erfo lgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
zwischen die tabellierten N HK. 

NHK 2010 für das Bewert ungsgebäude = 789,30 €/m2 BGF 

rd. 789,00 E/m1 BGF 
Bau12 eisindex 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt 
mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermit t lungsstichtag und dem Baupreisindex im 
Basisjahr ( = 100 ). Der vom Statistischen Bundesamt veröff entlichte Baupreisindex ist auch in [ 1 ], Kapitel 
4.04.1 abgedruckt. Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen 
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aus Jahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertennittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher 
Index vorliegt, w ird der zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 
Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 
Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind 
aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber 
dem Ausbauzustand des Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteil ausbau). 

Zu-/Abschläge zu den Herstelluogskosten 
Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind 
aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber 
dem Ausbauzustand des Normgebäudes erfo rderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 

Reparatur Bauschäden im linken Gebäudeteil: 
Bezeichnung zu-/Abschlag 

prozentuale Schätzung: -15,00 % von 1.153.089,95 € -172.963,49 € 

Summe -172.963,49 € 

Normobjekt 1 besonder s zu veranschlagende Bauteile 
Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit in den 
durchschnittlichen Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesent lich 
wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfo lgen bauteilweise 
getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe, wie dies dem 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die in [ 1 ], 

Kapitel 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnit t liche Herstellungskosten für besondere 
Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen Bauteilen erfo lgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Besondere Einrichtungen 
Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren 
Herstellungskosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage sind die in [ 1], Kapitel 3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der 
durchschnittlichen Herstellungskosten für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Baukostenregionalfaktor ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Es wurde der 
Baukostenregionalfaktor angesetzt, der von der datenable itenden Stelle bei der Ermitt lung des 
Sachwertfaktors festgelegt wurde. 

Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche 
Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Orts tennin getrennt erfasst und einzeln 
pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1 ], Kapitel 3.01.5 angegebenen 
Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise 
sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die 
Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 3100 % der Gebäudesachwerte insg. (532.881,35 €) 

Gesamtautzungsdauer und Restnutzungsdauer 
Vgl. Ausführungen unter 4.4-4 
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Alterswertmind erung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der 
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten 
zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell zugrunde zu legen. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezi f isch angepasste Sachwertfaktor k wird auf der Grundlage der im 
Landesgrundstücksmarktbericht 2025 veröffentlichten Formel, abhängig vom Marktsegment und 
vorläufigen Sachwert bestimmt. Aus den Daten des Landesgrundstücksmarktberichtes ergibt sich für das 
Marktsegment 4 (Weingarten) und einem vorläufigen Sachwert von rd. 410 Tsd.€ ein Sachwertfakto r von 
rd. 1,02. Der Sachwertfaktor wurde modellkonform abgeleitet und erscheint angemessen. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Vgl. 4.4.4 

4.6 Rechte in Abteilung II des Grundbuchs 

Im Grundbuch sind zu Gunsten der Pfalzwerke AG zwei Rechte eingetragen, die die Errichtung einer 
Freileitung absichern. Die Freileitung wurde nicht errichtet. Die Rechte beeinflussen den Verkehrswert 
nicht. 

4.7 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen 
gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren. 

Der Verkehrswert fü r das mit einem Mehrfamilienhaus bebaute Grundst ück in 67471 Elmstein, Heimbach 
12 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Elmstein 4262 2 

Gemarkung Flurstück Fläche 

Elmstein 1531/11 399 m 2 

wird zum Wertermittlungsst ichtag 28. Juli 2025 geschätzt mit rd. 

28.900,- € 
in Worten: achtundzwanzigtausendneunhundert Euro 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Neustadt, den 10. November 2025 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Alexander Hörner M. Eng. 
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5 Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den 
angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen 
Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs­
gehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt 
wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und 
Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von 
Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für 
den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jewe iligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf 
maximal 300.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem 
Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet 
veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle 
Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende 
des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlic ht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 
6 Monaten. 
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6 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur 

6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermitt lung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die 
Werterm ittlung erforderlichen Daten (lmmobi lienwertermitt lungsverordnung - lmmoWertV) 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

WEG: 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG) 

ErbbauRG: 
Gesetz über das Erbbaurecht 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnun g - WoFIV) 

WMR: 
Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächen ­
und Mietwertrichtlinie -WMR) 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; 
obwoh l im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrif t in der Praxis tlw. weiter Anwendung) 

II. BV: 
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(Zweite Berechnungsverordnung- II. BV) 

BetrKV: 
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

WoFG: 
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 

WoBindG: 
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 

MHG: 
Gesetz zur Regelung der Miet höhe (Mie thöhegesetz -MHG; am 0 1.09,.200·1 außer Kraft getreten und 
durch entsprechende Regelungen im BGB abgelöst) 

PfandBG: 
Pfandbriefgesetz 
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BelWertV: 
Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des 
Pfandbriefgesetzes (Beleihungswerterrnittlungsverordnung - Be!WertV) 

KWG: 
Gesetz über das Kreditwesen 

GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparungsverordnung- EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst) 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

ErbStG: 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

ErbStR: 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 

6.2 Verwendete Wertermi ttlungsliteratur 

(1] Sprengnette r (Hrsg.): Immobilienbewertung- Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertu ng, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

(2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung- Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, 2, 
Sprengnetter Immobilienbewertu ng, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, 
Literatur- und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Version 
28.0, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2015 

[ 4] Schmitz, Heinz; Krings Edgar; Dahlhaus Ulrich J.; Meise!, Ulli: Baukosten 2014/15 - Instandsetzung , 
Sanierung, Modernisie rung, Umnutzung, Band 1, 22. Auflage, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung 
Hubert Wingen, Essen 2015 

[5] Stumpe, Bernd; Tillmann, Hans-Georg: Verste igerung und Wertermittlung - Zwangs-, Teilungs-, 
Nachlassversteigerungen und Versteigerungen nach 3 19 WEG - Arbeitshilfen für die Praxis, 2. Auflage, 
Bundesanzeiger Verlag, Köln 2014 

[ 6] Kleiber, Wolfgang; Fischer, Roland; Werling Ullrich: Verkehrswertermittlung von Grundstücken -
Kommentar und Handbuch zur Ermitt lung von Marktwerten (Verkehrswerten)und Beleihungswerten 
sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der lmmoWertV, 8. Auflage, Bundesanzeiger 
Verlag, Köln 2.017 

[7] Tillmann, Hans-Georg; Kleiber, Wolfgang; Seitz, Wol fgang: Tabellenhandbuch zur Ermittl ung des 
Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2.. Auflage, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2017 

(8] Schulz, Joachim: Architektur der Bauschäden - Schadensursache - Gutachterliche Einstufung -
Beseitigung - Vorbeugung, 1. Auflage, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag - GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden 2006 

(9] Hausmann, Andrea; Rolf, Andrea; Kröll, Ralf: Rechte und Belastungen in der 
Immobilienbewertung, 5. Auflage, Werner Verlag, Köln 2015 
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7.2 Detailkarte 

lizenziert unter Transaktion 20251011-99787-150500 
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Dach rechts 

Keller rechts 
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